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Die ungleiche Geographie des 
Elterngelds
Zur familienpolitischen Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit

1.	 Einleitung

Die Forschungsfragen ,,Who Gets What Where, and How“ (Smith 1974) 
werden gemeinhin in der Absicht aufgeworfen, entlang räumlich betrachteter 
Unterschiede auf Verhältnisse gesellschaftlicher Ungleichheit aufmerksam 
zu machen. Insbesondere in Forschungstraditionen der Stadtsoziologie, Hu­
mangeographie und der lokalen Politikforschung war und ist diese Aufmerk­
samkeitsproduktion verknüpft mit dem Interesse, die Praktiken der staatlichen 
Ressourcenbereitstellung und -verteilung in den Blick zu nehmen. So werden 
die Folgewirkungen untersuchbar, die sozialpolitische Interventionen für die 
Reduzierung, aber auch für die Persistenz, die Verstärkung oder die Erneuerung 
von Mustern sozialer und sozialräumlicher Ungleichheit haben können.

Unser Beitrag trägt diese Forschungsfragen und -absichten an eine der 
gegenwärtigen Praktiken der Regierung der Familie heran: Wir untersuchen 
ungleiche Verteilungswirkungen des vor einer Dekade eingeführten Eltern­
gelds. Das Elterngeld ist eine steuerfinanzierte, monatlich gezahlte staatliche 
Transferleistung, die als Lohnersatzleistung konzipiert ist. Es wird Eltern für 
Sorgeaufgaben gegenüber ihren Kindern in deren ersten Lebensmonaten 
über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) ausgezahlt. 

Der Beitrag analysiert Ungleichheitseffekte des 2007 eingeführten Elterngelds. Wir zeigen, dass 
die familienpolitische Einführung der Ressource Elterngeld die Einkommensungleichheiten 
der Produktions- bzw. Erwerbssphäre auf die Reproduktions- bzw. Familiensphäre übertragen 
hat. Das Elterngeld trägt damit aber zumindest bislang nicht (wie angedacht) zur Aufhebung 
der asymmetrischen Aufteilung von (entlohnter) Erwerbsarbeit und (nicht-entlohnter) 
Sorgearbeit zwischen Elternteilen bei. Stattdessen verdeutlicht unsere räumlich orientierte 
Untersuchung des Elterngeldbezugs ungleiche Muster in den Bewältigungsmöglichkeiten 
kinderbezogener Sorgearbeiten. Die an der ungleichen Geographie des Elterngelds deutlich 
werdende Ausdifferenzierung von Bearbeitungschancen von Elternschaft interpretieren wir 
als Ausdruck von sozialen Spaltungstendenzen auf dem Gebiet der Reproduktion, die von 
der familienpolitischen Einführung des Elterngelds forciert worden sind.

Ersteinreichung: 16. Juni 2017; Veröffentlichung online: 18. November 2017
An english abstract can be found at the end of the document.

http://www.zeitschrift-suburban.de


44       2017, Band 5, Heft 3s u b \ u r b a n

Obgleich das Elterngeld in und unmittelbar nach dessen Einführungsphase 
unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten in den Blick genommen wur­
de und für seine sozial selektive, weil Gutverdienende positiv, Geringver­
dienende negativ privilegierende, Programmstruktur kritisiert worden ist 
(so etwa Farahat et al. 2006, Henninger/Wimbauer/Dombrowski 2008, 
Nowak 2009), blieb ein empirisches Forschungsinteresse an den tatsäch­
lichen Ungleichheitseffekten des Elterngelds weitestgehend aus (siehe aber 
Menke 2017). Stattdessen sind aktuelle Evaluationen des Elterngelds vor 
allem von den Fragen nach einer (gelingenden) Steigerung der Geburten­
rate, der väterlichen Beteiligung an den elterlichen Sorgeaufgaben sowie der 
Müttererwerbstätigkeitsquote bestimmt, also auf die erwünschten demo­
graphischen, arbeitsmarkt- und gleichstellungspolitischen Programmeffekte 
konzentriert (so etwa Geyer et al. 2013, Mayer/Rösler 2013, Trappe 2013, 
Reimer/Andernach 2015).

Demgegenüber gehen wir in den folgenden Ausführungen daran, das Eltern­
geld als eine staatlich bereitgestellte Ressource zur Bewältigung elterlicher 
Aufgaben und der damit verbundenen Lebenssituation zu untersuchen, die 
ungleiche Bearbeitungschancen bzw. Bewältigungsmodalitäten von Eltern­
schaft erwirkt. Mit diesen Ungleichheitseffekten werden zugleich vorhandene 
Muster gesellschaftlicher Ungleichheit reproduziert. Konkret verdeutlichen 
wir, dass die Einführung der Ressource Elterngeld (1) die (ihrerseits stark 
vergeschlechtlichten) Einkommensungleichheiten der Produktions- bzw. 
Erwerbssphäre auf die Reproduktions- bzw. Familiensphäre übertragen 
hat, damit aber (2) zumindest bislang nicht (wie angedacht) zur Aufhebung 
der asymmetrischen, geschlechtsspezifisch ausfallenden Aufteilung von 
(entlohnter) Erwerbsarbeit und (nicht-entlohnter) Sorgearbeit zwischen 
Elternteilen beiträgt. Stattdessen hat die Bereitstellung der Ressource Eltern­
geld (3) einen ungleich verteilten und unterschiedlich kombinierten Output 
in den zentralen Wirkungsdimensionen (a) der Inanspruchnahme, (b) der 
Bezugsdauer und (c) der Anspruchshöhe des Elterngelds nach sich gezogen. 
Diese ungleich verteilten und unterschiedlich kombinierten Wirkungen 
des Elterngelds repräsentieren ungleiche Chancen im Arrangement von 
sozio-ökonomischer Situation und elterlicher Arbeitsteilung. Sie lassen sich 
über eine räumlich orientierte Analyse als ‚die ungleiche Geographie des 
Elterngelds‘ beschreiben.

Mit unserer Untersuchung schließen wir an die unter anderem von 
Walter Siebel vorgetragene These einer zunehmenden sozialen „Spaltung 
innerhalb des Reproduktionsbereichs“ (Siebel 2012: 473) an. Siebel sieht in 
dem Maße, „wie die Kommunen sich aus der Organisation entsprechender 
Güter- und Dienstleistungsangebote zurückziehen“ (ebd.) und stattdessen 
privatwirtschaftlich organisierte Angebote an deren Stelle treten, die bekann­
ten sozio-ökonomischen Polarisierungstendenzen postfordistischer Gesell­
schaften auf die Reproduktionssphäre durchschlagen: Jenen Männern und 
Frauen, die über „die notwendigen Informationen, Qualifikationen und das 
Geld verfügen, um sich die entsprechenden Dienstleistungen und Güter zu 
verschaffen“ (ebd.), wird es zunehmend möglich sein, Aufgaben der Haus- 
und Sorgearbeit an Dritte zu externalisieren und selbst einer ausschließlich 
erwerbsarbeitszentrierten Lebensführung zu folgen. All denjenigen jedoch, 
denen die Zugangsmittel für die entsprechenden Dienstleistungsangebote 
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fehlen, sind die Möglichkeiten für eine von Reproduktionsarbeitsverpflich
tungen entlastete Lebensführung verbaut. Sie sind stattdessen in der Regel 
auf das traditionelle Familien- und Geschlechterarrangement von männ­
lichem Ernährer und Hausfrau, auf eine anhaltende Doppelbelastung durch 
Erwerbs- und Sorgearbeit oder auf den Verzicht auf Familie und die damit 
verbundenen Sorgeverantwortungen verwiesen (vgl. Siebel 2012: 472ff.).

Mit unserer Analyse der Ungleichheitseffekte des Elterngelds beziehen 
wir die Rolle des Staates in der Strukturierung von Lebensbedingungen und 
-chancen im Bereich der Reproduktion in die These einer zunehmenden 
sozialen Spaltung innerhalb des Reproduktionsbereichs mit ein. Zugleich 
sehen wir in dem Nachweis von familienpolitisch hergestellten, selektiv 
verteilten Bearbeitungschancen bzw. Bewältigungsmöglichkeiten von Eltern­
schaft die Möglichkeit, diese These empirisch zu fundieren.

Unser Beitrag ist in vier Argumentationsschritte gegliedert. Erstens skiz­
zieren wir im Rückgriff auf vorliegende Untersuchungen des Elterngelds 
Programm und Zielstellungen, Kontext und Funktion des Elterngelds. 
Damit erinnern wir zum einen daran, dass und wie das spezifische Privilegie
rungsmuster in der Programmstruktur des Elterngelds dazu führt (ja dazu 
führen soll), einen ungleichen Output der Ressource Elterngeld zu evo­
zieren. Zudem verdeutlichen wir mit Rekurs auf das Krisentheorem der 
,,Reproduktionsarbeitskrise“ (Bock/Heeg/Rodenstein 1997) bzw. der ,,crisis 
of care“ (Daly/Lewis 2000: 291) das zentrale Bezugsproblem aktueller Fami­
lienpolitik (Kap. 2). Zweitens geben wir mit Hilfe der Bundeselterngeldstatis­
tik und daraus abgeleiteten Indikatoren einen empirisch gehaltenen Überblick 
über allgemeine bundesweite Trends in den Wirkungsdimensionen des 
Elterngelds in den letzten Jahren. An diesen Trends wird die Reproduktion 
der Einkommensungleichheit ebenso offensichtlich wie die Persistenz der 
traditionellen, ungleichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern im 
Hinblick auf erwerbsarbeitszentrierte Tätigkeiten einerseits und familiäre, 
reproduktive Tätigkeiten andererseits (Kap. 3). Allgemeine Trends aber 
vermögen eine hohe interne Varianz aufzuweisen, die unter anderem in 
erheblichen regionalen Differenzierungen zum Ausdruck kommen kann. 
Deshalb untersuchen wir drittens im Rahmen einer kleinräumig angelegten 
Analyse von Kennzahlen zum Elterngeld für den Geburtsjahrgang 2014 auf 
Kreisebene, wo die verschiedenen Wirkungsdimensionen wie ineinander­
greifen. Methodisch stützen wir uns dafür auf ein clusteranalytisches 
Verfahren. Es erlaubt eine gleichzeitige, kombinierte Betrachtung der ver­
schiedenen Wirkungsdimensionen (Kap. 4). Viertens und abschließend resü­
mieren wir die über den Weg der räumlich orientierten Analyse gewonnenen 
regionalen Muster des Elterngeldbezugs als Ausdruck einer zunehmenden 
Spaltung innerhalb des Reproduktionsbereichs der Gesellschaft.

2.	Das Elterngeld

Zum Januar 2007 ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
in Kraft getreten. Mit ihm hat sich die Bundesrepublik Deutschland dazu 
verpflichtet, Müttern und Vätern für ihre im Rahmen der Elternzeit über
nommenen Sorgeaufgaben gegenüber neugeborenen Kindern in deren ersten 
Lebensmonaten Elterngeld zu zahlen. Das Elterngeld kann von einem der 
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Elternteile von der Geburt des Kindes an bis zu ein Jahr lang, von beiden 
Elternteilen gemeinsam für bis zu 14 Monate beansprucht werden. Basis­
voraussetzung für den Bezug von Elterngeld ist der (weitgehende) Verzicht 
auf Erwerbsarbeit (und damit auf ein Erwerbseinkommen) im gewählten 
Bezugszeitraum (vgl. BEEG[1], insb. §§ 1, 4). Finanziert wird das Elterngeld 
aus Steuermitteln des Bundes. Im aktuellen Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 sind 6,4 Milliarden Euro für das Elterngeld veranschlagt 
worden (vgl. BMF 2016: 8f.). 

2.1.	 Das Anreizmodell des Elterngelds

Die neuartigen und charakteristischen Grundzüge des Elterngelds sind 
sein materielles Anreizsystem und sein zeitlich orientiertes Belohnungs­
modell.[2] Diese charakteristischen Züge werden regelmäßig im Vergleich 
mit dem seit 1986 gezahlten Erziehungsgeld deutlich gemacht, das durch 
das Elterngeld ersetzt worden ist (vgl. z. B. Bertram/Deuflhard 2013, 
Nowak 2009, Menke 2017, Leitner 2017; siehe auch BEEG, insb. §§ 2, 4). 
Das Erziehungsgeld war eine monatlich gezahlte staatliche Unterstüt­
zungsleistung an denjenigen Elternteil, der das Kind vorwiegend erzog 
– in der Regel die Mutter. Die Regel-Bezugsdauer des Erziehungsgelds 
betrug zuletzt 24 Monate bei einer Bezugshöhe von 300 Euro. Alternativ 
war auch ein auf 12 Monate verkürzter Bezug mit einem auf 450 Euro 
erhöhten Betrag möglich. Die Zahlung des Erziehungsgelds orientierte 
sich am Haushaltseinkommen der Eltern; es durfte in den ersten sechs 
Lebensmonaten des Kindes für Paare eine Einkommenshöchstgrenze von 
30.000 Euro, danach 16.500 Euro, nicht übersteigen. Kennzeichnend für 
das Elterngeld ist demgegenüber:

1.	 Die Relationierung der Höhe der Elterngeldbezüge am vorherigen 
Erwerbseinkommen. Das Elterngeld ist wesentlich als eine Ersatzleis­
tung für ein entfallendes Erwerbseinkommen während der Bezugszeit 
konzipiert. Bemessungsgrundlage der Höhe der monatlichen Eltern­
geldbezüge ist prinzipiell die Einkommenssituation in den letzten zwölf 
Monaten vor Antragstellung. Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 
zwischen 67 und 65 Prozent des (vorherigen) Nettoeinkommens. Es 
fällt damit je nach vorheriger Einkommenssituation unterschiedlich 
groß aus: Je mehr der Antragsteller oder die Antragstellerin zuvor ver­
diente, desto höher die staatlich gewährte Kompensationsleistung. 
Die Bindung der Höhe der monatlichen Elterngeldbezüge an das vorherige 
Erwerbseinkommen des_der Antragsteller_in findet nach oben hin ihre 
Grenze an einem Maximalbetrag des monatlichen Elterngeldbezugs in 
Höhe von 1.800  Euro. Einkommen, die dem Relationierungsprinzip 
nach höhere Bezüge garantieren würden, werden auf diesen Betrag 
hin begrenzt. Ab einem Individualeinkommen von über 250.000 Euro 
bzw. einem Haushaltseinkommen von über 500.000 Euro im Veranla­
gungszeitraum wird kein Elterngeld gezahlt. Nach unten hin, gegenüber 
Eltern ohne vorheriges Erwerbseinkommen, wird ein Mindestbetrag von 
300 Euro gewährt. Anders als das Erziehungsgeld wird das Elterngeld 
allerdings vollständig mit anderen staatlichen Transferleistungen wie 
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Unterhaltszahlungen nach SGB II („Hartz IV“) verrechnet, „so dass 
arme Eltern de facto keinen Bonus für die Erziehungsarbeit erhalten“ 
(Leitner 2017: 59).

2.	 	Die Begrenzung der Bezugsdauer staatlicher Unterstützungsleistung 
auf 12 Monate bei gleichzeitiger Einführung von zwei ‚Partnermonaten‘. 
Der Bezug der Ressource Elterngeld muss mindestens zwei Monate und 
kann höchstens 12 Monate betragen. Unter der Voraussetzung, dass 
beide Elternteile Elterngeld in Anspruch nehmen, werden allerdings 
zusätzlich zwei ‚Partnermonate‘ gewährt. Die Bezugsdauer kann so auf 
insgesamt 14 Monate ausgedehnt werden.

Im Selbstverständnis der Politik wie im Urteil wissenschaftlicher Politik­
beobachtung signalisiert die Programmstruktur des Elterngelds einen Para­
digmenwechsel[3] in der Familienpolitik. Demnach sind mit den Anreizen 
des Elterngelds gleichstellungs-, arbeitsmarkt- und bevölkerungspolitische 
Zielstellungen in den Vordergrund gerückt und kombiniert worden; die 
spezifische Ausgestaltung des Elterngelds soll vor allem (1) eine stärkere 
väterliche Beteiligung an den elterlichen Sorgeaufgaben, (2) eine höhere 
Müttererwerbstätigkeitsquote und (3) eine Steigerung der Geburtenrate evo­
zieren (vgl. dazu ausführlich Reimer 2013). In den Hintergrund dagegen ist 
die Absicht getreten, über finanzielle familienpolitische Leistungen „Bedürf
tige zu unterstützen und dem mit der Geburt von Kindern entstehenden 
erhöhten Armutsrisiko entgegenzuwirken“ (Farahat et al. 2006: 985; vgl. 
auch Henninger/Wimbauer/Dombrowski 2008: 102, 110).

Die Begründungen für diese familienpolitischen Neuorientierungen 
und daran anhängige Zielstellungen sind vielfältig. Die Rechtfertigung des 
Elterngelds wird, so lässt sich zum Beispiel einer Analyse der Elterngeld-
Diskurse durch Bujard (2013) entnehmen, von volkswirtschaftlich und 
bevölkerungspolitisch artikulierten Sorgen um ausreichenden Nachwuchs 
für Wirtschaft und Gesellschaft ebenso getragen wie von Forderungen der 
Frauenbewegung nach einer Gleichstellung von Männern und Frauen. In 
diese Motivationen gehen neoliberal klingende Argumente zu einer stärkeren 
Entlastung des sozialstaatlichen Systems sozialer Sicherheit durch eine ver­
stärkte Erwerbsarbeitsorientierung von Eltern ebenso ein wie traditionell 
sozialstaatlich wirkende Vorstellungen zu einer finanziellen Entlastung der 
Familien durch staatliche Leistungen. Daher spricht einiges dafür, in der 
Ausgestaltung des Elterngelds und den darin deutlich werdenden familien­
politischen Neuorientierungen vor allem einen politischen Kompromiss 
zwischen divergierenden Interessensgruppen zu vermuten. Woraufhin aber 
dieser Kompromiss geschlossen wurde – also auf welche gemeinsam geteilte 
Problemlage hin mit den Neuorientierungen der Familienpolitik eine poli­
tische Antwort und mit dem Elterngeld eine wenn auch kompromisshaft 
formulierte Lösung gefunden werden sollte –, ist damit noch nicht benannt. 
Für die Beschreibung dieses Bezugsproblems bietet sich das Theorem einer 
Krise der Reproduktions- bzw. der Sorgearbeit an, wie es (wenn auch in 
unterschiedlichen Nuancen) aus den Schnittstellen feministischer und histo­
risch-materialistischer Theorietraditionen heraus formuliert worden ist und 
von da aus auch Eingang in sozialanalytische Einordnungen des Elterngelds 
(vgl. Winker 2015) gefunden hat.
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2.2.	 Die Reproduktionsarbeitskrise

Dreh- und Angelpunkt sozialwissenschaftlicher Krisendiagnosen auf dem 
Gebiet der Reproduktion ist die Beobachtung einer Blockade herkömmlicher 
Regulationsformen der Sorge- bzw. der Reproduktionsarbeit (vgl. Bock/
Heeg/Rodenstein 1997, Daly/Lewis 2000, Leitner 2017, Leitner/Ostner/
Schratzenstaller 2004, Lewis 2004, Winker 2015). Diese Blockade artiku­
liert sich vor allem als eine Krise des traditionell anmutenden male bread­
winner/female homemaker model der Familienorganisation, berührt aber 
auch die gesellschaftspolitische Durchsetzung des adult worker model als die 
mögliche Alternative bzw. als das funktionale Äquivalent für das Familien­
ernährermodell. Beide Formen der Familienorganisation sind bzw. werden 
demnach an Grenzen gestoßen, was unter anderem eine erfolgreiche Auf­
rechterhaltung der gesellschaftlichen Funktionszuschreibungen der demo­
graphischen Reproduktion wie der primären Sozialisation an die Familie 
(vgl. dazu etwa Nave-Herz 2014: 17f.) zunehmend in Frage stellt. Damit 
aber erscheinen Basisvoraussetzungen für ein wirtschaftliches Wachstum 
unterminiert oder, in etwas anderer Terminologie, wirkt die „Reproduktion 
der Produktionsbedingungen“ (Althusser 2012: 82) bedroht: Ohne eine „Auf­
zucht und Erziehung“ (ebd.: 85) von ausreichend qualifizierten Kindern zu 
disponibler Arbeitskraft für den Kapitalverwertungsprozess scheint nicht nur 
dieser, sondern scheinen auch die daran anhängigen Sozialversicherungs­
systeme gefährdet zu sein.

Folgt man den Krisendiagnosen auf dem Gebiet der Reproduktion, ist das 
male breadwinner/female homemaker model der Reproduktion vor dem Hin­
tergrund einer zunehmenden ökonomischen Integration von Frauen in das 
System entlohnter Erwerbsarbeit, einem damit einhergehenden kulturellen 
„Wandel der weiblichen Geschlechtsrolle“ (Bock/Heeg/Rodenstein 1997: 49) 
sowie dem damit verbundenen, anhaltenden Widerstand von Frauen 
gegen eine (erneute) Festschreibung auf ihre Rolle als Mann und Kinder 
umsorgende und von der Erwerbsarbeit des Mannes abhängige Hausfrau 
erodiert. Zugleich stell(t)en Transformationen der Erwerbsarbeitswelt 
selbst (insbesondere die Erfahrung des mit der Deindustrialisierung ver­
bundenen Arbeitsplatzabbaus sowie der Prekarisierung) und deren soziale 
Folgeeffekte das Familienernährermodell in Frage: „In dem Maße, wie dem 
Familienernährer der Familienlohn nicht mehr sicher ist, wird die Nicht-
Erwerbstätigkeit von Frauen, und damit ihre ausschließliche Konzentration 
auf Kindererziehung und Angehörigenpflege, zum Problem“ (Leitner/
Ostner/Schratzenstaller 2004: 10) und „die Erwerbstätigkeit von Frauen 
zur generalisierten Notwendigkeit“ (Leitner 2017: 55). 

Doch auch eine gesellschaftliche Durchsetzung des adult worker model als 
ein zeitgenössisches, funktionales Äquivalent zum Familienernährermodell 
stößt offensichtlich auf Schwierigkeiten. Eine (Vollzeit)Erwerbstätigkeit 
beider Elternteile verspricht zwar sowohl die Auflösung von ökonomischen 
Abhängigkeitsbeziehungen der Frauen/Mütter von den verdienenden 
Männern/Vätern innerhalb der Familie zugunsten einer individuellen 
Absicherung als auch ein verbessertes Familien- bzw. Haushaltseinkommen 
(und somit auch eine Entlastung der Systeme sozialer Sicherheit). Aber die 
Attraktivität der Doppel- und Vollzeit-Verdiener-Familie stößt sich zum 
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einen ebenfalls an den Entgrenzungs- und Restrukturierungsprozessen der 
Arbeitswelt (vgl. Leitner 2017: 62). Zum anderen und vor allem aber bricht 
sie sich fortlaufend an der nach wie vor stark asymmetrisch ausfallenden 
Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwischen den Geschlechtern. 
Während Männer/Väter sich diesen Aufgaben größtenteils entziehen bzw. 
sich auf ein Mithelfen beschränken, sehen sich Frauen/Mütter im Rahmen 
einer „‚Zwei-Erwerbstätigen‘-Familie“ (Lewis 2004) regelmäßig damit kon­
frontiert, sowohl (entlohnte) Erwerbsarbeiten als auch (nicht-entlohnte) 
Haus- und Familienarbeiten zu übernehmen (ebd.). Dieser Doppelbelastung 
durch Beruf und Familie zu entgehen, so eine der zentralen Beobachtungen 
zur Krise der Reproduktion, war und ist unter diesen Bedingungen für 
viele Frauen in den letzten Jahrzehnten nach wie vor nur entweder über 
eine (ihnen zugleich zunehmend unmöglich wie unerwünscht gewordene) 
eingeschränkte Erwerbstätigkeit oder aber über eine Reduktion von 
Reproduktionsarbeitsverpflichtungen, unter anderem durch einen Verzicht 
auf Kinder, möglich gewesen.

2.3.	 Die politische Restrukturierung der Familienorganisation

Diese Problemkonstellationen aufzulösen ist spätestens Mitte der 1990er 
Jahre länderübergreifend und auf unterschiedlichen politischen Maßstabs­
ebenen die Zielbeschreibung familienpolitischer Regulierungsabsichten 
geworden (vgl. Leitner 2017: 56f., Lewis 2004). Seither wird daran gegan­
gen, die Krise der Reproduktion nicht etwa über eine Restauration des 
überkommenen Familienernährermodells und des damit verbundenen 
Geschlechterverhältnisses, sondern in der Perspektive auf ein gesellschafts­
politisch erfolgreiches Zwei-Verdiener-Modell zu bewältigen, und zwar über 
eine Modernisierung der Familienorganisation zugunsten von „Entlastungen 
der Frau in der Familie“ (Geißler 1996: 293). Für eine darauf angelegte Re­
strukturierung der Reproduktionsarbeit wurden schon früh zwei Strategien 
vorgezeichnet: Die „Ausgliederung oder Rationalisierung der Familienarbeit“ 
(ebd.) und „Veränderungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der 
Familie, oder mit anderen Worten: durch die Einbeziehung des Mannes in 
Hausarbeit und Kindererziehung“ (ebd.).

In der Bundesrepublik Deutschland werden der Bruch mit dem Fami­
lienernährermodell, die Umorientierung auf das Zwei-Verdiener-Modell 
und die für dessen Erfolg für notwendig gehaltenen Strategien unter der 
Parole einer ‚Vereinbarkeit von Beruf und Familie‘ für Frauen/Mütter und 
Männer/Väter seit Mitte der 1990er Jahre familienpolitisch angegangen. Seit 
Anfang der 2000er Jahre wird diese Politik als ‚nachhaltige Familienpolitik‘ 
bezeichnet und unter wechselnden politischen Vorzeichen durchgesetzt (vgl. 
dazu ausführlich Nowak 2009: 220ff.). Im Rahmen dieses politischen Ziel
konsenses wurde zum einen der Ausbau öffentlicher Betreuungsangebote für 
Kleinkinder forciert – der zentrale Baustein für eine erfolgreiche ‚Ausglie­
derung‘ der Familienarbeit. Zum anderen wurde für die gelingende Orien­
tierung sowohl von Frauen/Müttern als auch von Männern/Vätern auf das 
Zwei-Verdiener-Modell der Familienorganisation das Elterngeld eingeführt. 
Die diesen Maßnahmen und ihren einzelnen Zielstellungen unterliegende 
politische Rationalität fasst Leitner so zusammen: 
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„Eine gute Vereinbarkeitspolitik sichert kurz- und mittelfristig den 
Zugriff auf das weibliche Arbeitskräftepotential und erhöht zu­
dem die Geburtenrate. Eine höhere Geburtenrate garantiert lang­
fristig Arbeitskräfte in ausreichendem Maße. Diese sind umso bes­
ser einsetzbar, wenn sie von kompetenten Eltern erzogen werden 
und eine durch Frühförderung außerhalb der Familie erworbene 
hohe Lernkompetenz aufweisen. Außerdem entlastet eine gute 
Vereinbarkeits- und Bildungspolitik den Sozialstaat von Transferzah­
lungen […].“ (Leitner 2017: 56–57)

2.4.	 Die Instrumentalisierung gesellschaftlicher Ungleichheit

Für eine Bewältigung der Reproduktionsarbeitskrise zugunsten der Durch­
setzung des Doppelverdiener-Modells als das dominante Regulativ der 
Reproduktion werden mit dem Elterngeld „vorhandene soziale und verge­
schlechtlichte Ungleichheiten des Arbeitsmarktes“ (Menke 2017: 55) positiv 
aufgegriffen und instrumentalisiert: Die konkreten Ausformungen der Pro
grammstruktur – die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten auf 
nahezu alle Einkommensschichten, die relationale Koppelung der Eltern­
geldhöhe an ein vorheriges Erwerbseinkommen und die Einführung der 
zusätzlich zu gewinnenden ‚Partnermonate‘ (bei gleichzeitiger Reduktion 
der prinzipiell möglichen Bezugszeit des Elterngelds auf maximal ein Jahr) 
– können deshalb als erfolgreiche Anreize für die Zielstellungen der Stei­
gerung der väterlichen Beteiligung an den elterlichen Sorgeaufgaben, der 
Müttererwerbstätigkeitsquote sowie der Geburtenrate betrachtet werden, 
weil sie stark mit der vergeschlechtlichten sozio-ökonomischen Ungleich­
heitsstruktur der Gesellschaft und den damit verbundenen materiellen In­
teressen, Privilegien und Zwängen korrespondieren.

So ist, geschlechtsindifferent betrachtet, die Ausdehnung des Bezugskreises 
und die Konzeption des Elterngelds als relationale Lohnersatzleistung einer­
seits davon motiviert, Erwerbstätigen mit höheren Erwerbseinkommen auch 
unter Bedingungen kinderbezogener Sorgearbeiten ihren Lebensstandard 
garantieren zu können. Sie sollen so dazu bewegt werden, (mehr) Kinder zu 
bekommen, also eine Familie zu gründen oder zu erweitern. Da hohe Erwerbs­
einkommen allerdings, geschlechtsbezogen betrachtet, tendenziell häufiger 
von Männern als von Frauen realisiert werden, zielt das Anreizmodell des 
Elterngelds zugleich darauf ab (gutverdienende) Väter dazu anzuregen, tem­
porär auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten. Stattdessen sollen sie über hohe 
Elterngeldbeträge und die zusätzlich zu gewinnenden Partnermonate dazu 
motiviert werden, in einem stärkeren Maß als bislang kinderbezogene Sorge­
arbeiten zu übernehmen, somit Mütter von Reproduktionsarbeitsverpflich
tungen zu entlasten.

Andererseits vergrößert, geschlechtsindifferent betrachtet, die (angedachte) 
Funktionsweise des Elterngelds den Druck auf Geringverdienende, nach 
Geburt eines Kindes möglichst bald eine (bezahlte) (Vollzeit)Erwerbstätigkeit 
(wieder) aufzunehmen: Die Bindung der Höhe des Elterngelds an das 
Erwerbseinkommen formuliert für Eltern aus unteren Einkommensgruppen 
die Notwendigkeit, für die Übernahme der kinderbezogenen Sorgearbeit nicht 
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oder nur kurz auf Erwerbsarbeit zu verzichten. Die faktische Nivellierung der 
Ressource Elterngeld für Erwerbslose (nach SGB II) bedeutet, den mit der 
Reduktion des Leistungsniveaus und der Verschärfung von Zumutbarkeits­
bestimmungen angedachten Zwang zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit auch 
unter Bedingungen von Elternschaft aufrechtzuerhalten (vgl. Nowak 2009, 
Menke 2017). Geschlechtsbezogen betrachtet sind Frauen in prekären 
sozialen Lagen allerdings überrepräsentiert, da Frauenerwerbsarbeit in 
hohem Maße befristet, an Minijobs und an Teilzeitarbeit gebunden ist und 
da Frauen häufiger in gering entlohnten Beschäftigungsverhältnissen als 
Männer arbeiten. Folglich fällt der grundsätzlich durch das Elterngeld 
forcierte Druck auf Geringverdienende, möglichst bald (wieder) eine Erwerbs­
arbeit aufzunehmen, praktisch auch und vor allem als Druck auf (geringver­
dienende) Frauen/Mütter aus, nach Geburt eines Kindes nicht auf die Rolle 
zurückgeworfen zu bleiben, für die (unbezahlten) Haus- und Sorgearbeiten 
zuständig zu sein, sondern möglichst bald wieder dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung zu stehen.

Angesichts der Ausgestaltung des Elterngelds als eine familienpolitische 
Ressource, die ungleiche Klassenlagen und – damit verschränkt – die un­
gleichen finanziellen Ressourcen von Männern und Frauen zum Ausgangs
punkt nimmt und somit divergierende Bearbeitungsmöglichkeiten elter­
licher Lebenssituationen erwirkt, liegt es auf der Hand, von divergierenden 
Nutzungsmustern des Elterngelds aus auf ungleiche Bearbeitungschancen der 
Reproduktionsarbeitskrise zu schließen. Zugleich ist zu erwarten, dass eine 
familienpolitische Instrumentalisierung sozialer Ungleichheitsverhältnisse 
für eine Restrukturierung der Reproduktionsarbeit zugunsten des adult 
worker model sich in, je nach sozio-ökonomischer Situation unterschied­
lichen, familiären Arrangements der Reproduktionsarbeit niederschlägt. In 
diesem Sinn hat Gabriele Winker idealtypisch vier ‚Reproduktionsmodelle‘ 
unterschieden, die Familien eingehen (müssen), um unter ‚neoliberal‘ 
gekennzeichneten gesellschaftlichen Verhältnissen im Allgemeinen 
und denen der ‚nachhaltigen Familienpolitik‘ im Besonderen Strategien 
im Umgang mit Reproduktionsarbeitsverpflichtungen zu entwickeln: 
Ein „ökonomisiertes“, ein „paarzentriertes“, ein „prekäres“ und ein 
„subsistenzorientiertes“ Reproduktionsmodell (vgl. Winker 2015: 145f.). 
Allen Modellen gemeinsam ist, dass „weiterhin vor allem Frauen die an­
fällige Reproduktionsarbeit leisten“ (ebd.: 145) und sie zugleich am adult 
worker model orientiert sind. Unterschieden werden die Modelle vor allem 
danach, wie gut eine Anpassung an diese Modellvorgabe gelingt, welche 
Spielräume damit für eine Externalisierung von Reproduktionsarbeit 
an Dritte gegeben sind und wie stark asymmetrisch die familieninterne 
Arbeitsteilung der Geschlechter ausfällt.

Im Folgenden wenden wir uns daher zunächst der Frage zu, welche all­
gemeinen Trends der Ungleichheit im Bezug der Ressource Elterngeld ent­
lang der Bundeselterngeldstatistik empirisch-quantitativ nachweisbar sind. 
Sodann untersuchen wir entlang der ungleichen Geographie des Elterngelds 
und in Anlehnung an die Typologie der Reproduktionsmodelle von Winker 
(2015), welche ungleichen Bewältigungsmodalitäten von Elternschaft 
sich in den regionalen Ausdifferenzierungen des Elterngeldbezugs 
widerspiegeln. 
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3.	Empirische Trends in den Wirkungsdimensionen  
des Elterngelds

3.1.	 Datengrundlage und Indikatoren

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schreibt für eine 
„Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner Fortentwick­
lung“ (BEEG §22 Abs. 1) die Führung einer amtlichen Statistik zum Elterngeld 
durch das Statistische Bundesamt vor. Die Bundeselterngeldstatistik gibt 
die Grundlage für die in Tabelle 1 zusammengefassten Kennzahlen zum 
Elterngeld für die Geburtsjahrgänge 2008 bis 2014, also für einen Beob­
achtungszeitraum, der sich aufgrund des für maximal 14 Monate möglichen 
Elterngeldbezugs bis zum Februar 2016 erstreckt (vgl. Destatis 2011–2016[4]).

Zentraler Bezugspunkt der Bundeselterngeldstatistik ist die Anzahl 
der je Geburtsjahr geborenen Kinder (Variable 1). Darauf bezogen wird 
in der Statistik unter anderem über die bis vierzehn Monate nach Geburt 
beendeten Leistungsbezüge berichtet (Variablen 2-6). Zudem wird über die 
Anteile der vor Elterngeldbezug erwerbstätigen Väter und Mütter informiert 
(Variablen 7-9). Dieses Ausgangsmaterial lässt sich um Informationen 
ergänzen, die Rückschlüsse auf Dynamiken in den Wirkungsweisen des 
Programms erlauben.

Die Performance des Elterngelds wird von der Bundeselterngeldstatistik 
grundsätzlich in drei Wirkungsdimensionen skizziert: Sie informiert (1) 
insgesamt sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht über die grundsätzliche 
Akzeptanz des Elterngelds, (2) über die zeitliche Intensität des Elterngeldbezugs 
sowie (3) über die materiellen Leistungen des Elterngeldbezugs.
1.	 Als Indikator für Aussagen über die Akzeptanz des Elterngelds dient 

dessen Inanspruchnahme durch Väter bzw. Mütter. Über die In­
anspruchnahme gibt die geschlechtsspezifische Elterngeldquote 
Auskunft. Sie wird von uns als das prozentuale Verhältnis der be­
endeten Elterngeldbezüge von Vätern (EQV) bzw. von Müttern 
(EQM) zur Anzahl der im Jahr t geborenen Kinder definiert, also mit 
EQt

V,M = Beendete Leistungsbezüget
V,M / Anzahl geboren Kindert * 100 

berechnet. Ersichtlich wird so, wie viele Väter bzw. Mütter von 100 gebo­
renen Kindern eines Geburtsjahrgangs Elterngeld in Anspruch nehmen 
(Variablen 10-12).[5]

2.	 Indikator für die zeitliche Intensität des Elterngeldbezugs ist dessen 
Dauer in Monaten. Die Bundeselterngeldstatistik informiert über die 
durchschnittliche monatliche Bezugsdauer beendeter Leistungsbezüge 
des Elterngelds für den Geburtsjahrgang t, von uns als EDt (für ‚Eltern­
gelddauer‘) festgehalten (Variablen 13-15). 

3.	 Aussagen über die materielle Dimension des Elterngeldbezugs lassen 
sich auf Grundlage der Bundeselterngeldstatistik mit Angaben für 
die durchschnittliche Bezugshöhe beendeter Leistungsbezüge für den 
Geburtsjahrgang t im ersten Bezugsmonat treffen, von uns als EHt (für 
‚Elterngeldhöhe‘) angegeben (Variablen 16-18). Zudem ermitteln wir 
über eine Reklassifizierung der vorliegenden Daten die Prozentanteile 
der Väter bzw. Mütter, die hohe (1.500 Euro und mehr) bzw. niedrige 
(500 Euro und weniger) Elterngeldbeträge beziehen (Variablen 19-22).
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Aus den bereits genannten Angaben des Statistischen Bundesamts zum 
Elterngeld wiederum lassen sich weitere, relationale Kennzahlen ableiten, die 
hilfreich für eine Analyse des Elterngeldbezugs in Hinblick auf Verhältnisse 
gesellschaftlicher Ungleichheit sind (Variablen 23-26):
•	 Für Aussagen über divergierende sozioökonomische Situationen von 

Vätern und Müttern blicken wir auf das Verhältnis der mütterlichen zu 
den väterlichen Erwerbstätigkeitsanteilen vor Elterngeldbezug, verstan­
den als Hinweis auf die Chancen für eine Erwerbstätigkeit von Frauen.

•	 	Aussagen über Veränderungen im Verhältnis von Elterngeld beziehenden 
Müttern zu Elterngeld beziehenden Vätern, mit denen grundsätzlich auf 
die Zu- oder Abnahme der asymmetrischen Arbeitsteilung geschlossen 
werden kann, treffen wir mit der Differenz (EQdifft für ‚Elterngeldquoten-
Differenz‘) zwischen der Quote der beendeten Leistungsbezüge der Müt
ter (EDt

M) und der beendeten Leistungsbezüge der Väter (EDt
V) für den 

Geburtsjahrgang t.
•	 	Für Aussagen über die ungleiche zeitliche Intensität, mit der Sorge­

arbeit von Vätern und Müttern geleistet wird, halten wir als EDdifft 
(für ‚Elterngelddauer-Differenz‘) die Differenz zwischen der 

Geburtsjahr Veränderung  
2014 zu 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 absolut/ in 
Prozentpunkten in %

I Grundlagen
1 Geborene Kinder* 682.514 665.126 677.947 662.685 673.544 682.069 714.927 32.413 4,7

2 Beendete Leistungsbezüge* 785.541 784.047 810.231 800.173 834.359 874.578 932.953 147.412 18,8

3 Beendete Leistungsbezüge (Väter)* 138.674 153.141 167.659 176.719 194.275 217.545 244.459 105.785 76,3

4 Beendete Leistungsbezüge (Väter, in %)** 17,7 19,5 20,7 22,1 23,3 24,9 26,2 8,5 48,4

5 Beendete Leistungsbezüge (Mütter)* 646.867 630.906 642.572 623.454 640.084 657.033 688.494 41.627 6,4

6 Beendete Leistungsbezüge (Mütter, in %)** 82,3 80,5 79,3 77,9 76,7 75,1 73,8 -8,5 -10,4

7 Erwerbstätigenanteil vor Geburt* 60,1 63,5 66,1 70,9 72,4 74,0 75,2 15,1 25,1

8 Erwerbstätigenanteil vor Geburt (Väter)* 82,4 83,7 85,8 89,2 89,9 90,6 91,5 9,0 10,9

9 Erwerbstätigenanteil vor Geburt (Mütter)* 55,3 58,6 61,0 65,7 67,1 68,5 69,4 14,1 25,5

II Wirkungsdimensionen        

Inanspruchnahme Elterngeld        
10 Elterngeldquote** 115,1 117,9 119,5 120,7 123,9 128,2 130,5 15,4 13,4

11 Elterngeldquote (Väter)** 20,3 23,0 24,7 26,7 28,8 31,9 34,2 13,9 68,3

12 Elterngeldquote (Mütter)** 94,8 94,9 94,8 94,1 95,0 96,3 96,3 1,5 1,6

Dauer Elterngeld        
13 Bezug in Monaten (Durchschnitt)* 10,3 10,1 10,0 9,8 9,7 9,5 9,4 -0,9 -8,7

14 Bezug in Monaten (Durchschnitt, Väter)* 3,7 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 -0,6 -16,9

15 Bezug in Monaten (Durchschnitt, Mütter)* 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 -0,1 -0,7

Höhe Elterngeld        
16 monatl. in Euro (Durchschnitt)* 681 717 749 777 803 827 857 176 25,8

17 monatl. in Euro (Durchschnitt, Väter)* 989 1.032 1.076 1.108 1.140 1.158 1.186 197 19,9

18 monatl. in Euro (Durchschnitt, Mütter)* 614 641 664 683 701 718 740 126 20,5

19 monatl. bis 500 €, Väter (Anteil in %)** 26,6 24,3 21,4 19,0 17,3 15,3 14,0 -12,6 -47,4

20 monatl. über 1.500 €, Väter (Anteil in %)** 21,5 23,9 26,2 27,9 29,9 30,3 32,1 10,6 49,1

21 monatl. bis 500 €, Mütter (Anteil in %)** 54,3 51,3 49,5 46,6 44,7 42,3 40,6 -13,7 -25,2

22 monatl. über 1.500 €, Mütter (Anteil in %)** 4,9 5,7 6,6 7,0 7,7 8,0 8,9 4,0 81,1

III Relationale Kennzahlen        
23 Verhältnis mütterl. zu  väterl. Erwerbstätig-

keit vor Geburt (in %)**
67,1 70,0 71,1 73,6 74,6 75,6 75,9 8,8 13,1

24 Differenz der Elterngeldquoten** 74,5 71,8 70,1 67,4 66,2 64,4 62,1 -12,3 -16,6

25 Differenz Bezugsdauer in Monaten** 8,0 8,2 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 0,5 6,8

26 Elterngeld Pay Gap (Anteil in %)** 37,9 37,9 38,3 38,4 38,5 38,0 37,6 -0,3 -0,8

Tab. 1	 Kennzahlen 
zum Elterngeld 
(Quelle: * Destatis 
2011–2016, ** eigene 
Berechnung)
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durchschnittlichen mütterlichen (EDt
M) und väterlichen (EDt

V) Bezugs­
dauer des Elterngelds in Monaten fest.

•	 	Für die Beobachtung ungleicher Elterngeldbeträge von Vätern und Müt­
tern greifen wir auf das Konzept des gender pay gap zurück.[6] Analog 
dazu berechnen wir mit EGgapt = (EHt

V – EHt
M ) / EHt

V einen ‚Elterngeld 
Pay Gap‘ (EGgapt) zwischen der Elterngeldhöhe von Müttern (EHt

M) und 
Vätern (EHt

V).

3.2.	 Ergebnisinterpretation

Die in Tabelle 1 zusammengefassten Kennzahlen zu den genannten vier 
Untersuchungsdimensionen des Elterngelds machen unseres Erachtens 
deutlich: Das Elterngeld überträgt tatsächlich (wie vorgesehen) die ihrerseits 
stark vergeschlechtlichten Einkommensungleichheiten der Produktions- 
bzw. Erwerbssphäre auf die Reproduktions- bzw. Familiensphäre, hat damit 
aber zumindest bislang nicht – wie angedacht – zur Aufhebung der asym­
metrischen, geschlechtsspezifisch ausfallenden Aufteilung von (entlohnter) 
Erwerbsarbeit und (nichtentlohnter) Sorgearbeit zwischen den Eltern­
teilen bzw. zu „Entlastungen der Frau in der Familie“ (Geißler 1996: 293) 
beigetragen.

Die Reproduktion der Einkommensungleichheit

Das programmatische Basisprinzip des Elterngelds, die Koppelung der Höhe 
der Elterngeldbeträge an das vorherige Erwerbseinkommen der Antrag­
steller_innen, führt – wenig verwunderlich – praktisch zu unterschiedlich 
hohen Elterngeldbezügen. 

Solche Unterschiede in der Höhe der Elterngeldbezüge lassen sich mit 
Hilfe der Bundeselterngeldstatistik vor allem zwischen den im Vergleich 
hohen Elterngeldbezügen der Väter und den niedrigen Bezügen der Mütter 
festmachen. Für beide Gruppen lässt sich im Beobachtungszeitraum zwar 
ein Anstieg der Elterngeldbezüge festhalten: Mütter bezogen zunächst im 
Durchschnitt gut 600 Euro Elterngeld im Monat, zuletzt mehr als 700 Euro; 
die durchschnittlichen väterlichen Elterngeldbeträge stiegen von zunächst 
knapp 1.000 Euro auf zuletzt fast 1.200 Euro im Monat. An diesen Zahlen 
aber wird zugleich deutlich, dass eine erhebliche Betragsdifferenz zwischen 
mütterlichen und väterlichen Elterngeldbezügen existiert. Mütter ‚verdienen‘ 
unabhängig von Veränderungen in der Bezugshöhe im Durchschnitt betrach­
tet nahezu konstant rund 38 Prozent weniger Elterngeld als Väter. 

Mit der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in den Beitragshöhen 
korrespondiert eine unterschiedliche intrageschlechtliche Verteilung der 
Elterngeldbeträge. Von den Elterngeld beanspruchenden Vätern beziehen 
zunächst (2008) noch ein Viertel (26,6 Prozent), zuletzt (2014) nur noch 
14 Prozent ein Elterngeld, das monatlich 500 Euro oder weniger beträgt. 
Einen Anspruch auf Elterngeld in Höhe von 1.500 Euro oder mehr hatten 
dagegen zunächst ein Fünftel (21,5 Prozent), inzwischen knapp ein Drittel 
(32,1 Prozent) der Elterngeld beziehenden Väter. 

Mütter mit hohen Elterngeldbeträgen dagegen finden sich kaum. 
Weniger als 10 Prozent der Elterngeld beanspruchenden Mütter verfügen 
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im Beobachtungszeitraum über einen Elterngeldbetrag von 1.500 Euro oder 
mehr. Ein Großteil der Mütter – zunächst mehr als die Hälfte, zuletzt immer 
noch 40 Prozent – bezieht ein Elterngeld von 500 Euro oder weniger.

Die Persistenz der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern

Die familienpolitische Absicht, mit der Einführung eines einkommensab­
hängigen, erwerbsarbeitszentrierten Elterngelds und den damit verbundenen 
Anreizeffekten Väter zu einer Übernahme von Sorgearbeiten gegenüber 
ihren Kindern zu motivieren, scheint auf den ersten Blick aufzugehen: Der 
Anteil der Elternzeit nehmenden und dafür Elterngeld beziehenden Väter 
steigt im Beobachtungszeitraum kontinuierlich an. Zunächst (2008) nahm 
ein Fünftel, zuletzt (2014) gut ein Drittel aller Vater gewordenen Männer 
Elterngeld in Anspruch. 

Dem Anstieg der väterlichen Elterngeldquote aber muss relativierend 
entgegengehalten werden: Das Elterngeld wird nach wie vor in der Haupt­
sache von Müttern in Anspruch genommen. Die Elterngeldquote der Müt­
ter liegt im Beobachtungszeitraum (fast) konstant bei 95 Prozent. Mit 
anderen Worten: 95 von 100 Müttern gewordene Frauen nehmen nach 
der Geburt ihrer Kinder zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen zwei 
Monaten Mutterschutz Elternzeit und beziehen Elterngeld. Offensichtlich 
findet der Anstieg der väterlichen Elterngeldquote keine Entsprechung in 
einer Reduktion der mütterlichen Elterngeldquote. Stattdessen lassen sich, 
wenn überhaupt, mit dem auf den Anstieg der väterlichen Elterngeldquote 
zurückzuführenden Anstieg der Gesamtelterngeldquote von Müttern und 
Vätern leichte Aufbruchstendenzen zugunsten einer gemeinsam gestalteten 
Kinderversorgung ausmachen. So oder so aber muss konstatiert werden, dass 
das aktuelle Verhältnis von Elterngeld beziehenden Vätern zu Elterngeld 
beziehenden Müttern von eins zu drei nach wie vor weit entfernt ist von 
einem paritätischen Verhältnis der Elterngeldbezüge von eins zu eins – und 
damit, so darf vermutet werden, von einer geschlechtsunspezifisch struktu­
rierten Arbeitsteilung reproduktiver Tätigkeiten.

Der Eindruck eines Erfolgs relativiert sich weiter mit Blick auf den stark 
unterschiedlich ausfallenden Zeitaufwand, mit dem Väter und Mütter 
Sorgeaufgaben gegenüber ihren Kindern nachgehen. An diesem Unter­
schied wird die Persistenz der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern noch deutlicher. 

Während die Elterngeld beziehenden Mütter im Beobachtungszeitraum 
im Mittel nahezu konstant fast ein Jahr Elterngeld (und somit Elternzeit) in 
Anspruch nehmen, liegt die durchschnittliche Bezugszeit des Elterngelds von 
Vätern durchgängig unter vier Monaten. Mütter gehen den Aufzucht- und 
Erziehungsaufgaben gegenüber ihren Kindern demnach ein Zweidritteljahr 
länger nach als Väter. Mehr noch: Von einem im Vergleich zu den mütterlichen 
Elterngeldbezugszeiten bereits geringen Ausgangsniveau aus sinkt die durch­
schnittliche väterliche Bezugsdauer des Elterngelds kontinuierlich. Sie betrug 
zunächst durchschnittlich 3,7 Monate (für den Geburtsjahrgang 2008), 
zuletzt 3,1 Monate (für den Geburtsjahrgang 2014). Einer wachsenden 
Zahl Elterngeld beziehender Väter steht demnach die Tendenz entgegen, 
Elternzeit und -geld von Vätern auf einen Zeitraum von zwei Monaten 



56       2017, Band 5, Heft 3s u b \ u r b a n

zu reduzieren, also auf die beiden ‚Partnermonate‘ des Elterngelds (vgl. 
Kapitel 2.1) zu beschränken. Die Differenz zwischen väterlichen und mütter
lichen Elterngeldbezugszeiten vergrößert sich entsprechend.

Zwischenbilanz

Der Anstieg der väterlichen Elterngeldquote auf inzwischen ein Drittel aller 
Vater gewordenen Männer geht mit einem steigenden Anteil Elterngeld 
beanspruchender Väter mit hohen (1.500 Euro und mehr) Elterngeldbeträgen 
einher. Zugleich fällt die durchschnittliche Bezugsdauer des Elterngelds 
kontinuierlich auf zuletzt durchschnittlich rund drei Monate. Elterngeld 
beziehende Väter erhalten ein mittleres Elterngeld von knapp 1.200 Euro. 

Für den Elterngeldbezug von Müttern im Beobachtungszeitraum dagegen 
gilt, dass nahezu alle Mutter gewordenen Frauen Elterngeld beanspruchen. Sie 
beziehen im Durchschnitt Elterngeld für fast ein Jahr und erhalten dafür im 
Mittel fast 38 Prozent weniger Elterngeld pro Monat als Elterngeld beziehende 
Väter, zuletzt durchschnittlich 740 Euro. Der Anteil an Müttern mit sehr 
geringen Elterngeldbeiträgen (500 Euro und weniger) sinkt zwar, umfasst 
zuletzt aber immerhin noch 40 Prozent der mütterlichen Elterngeldbezüge. 

Als Zwischenbilanz in Hinblick auf allgemeine Trends in den Wirkungs­
dimensionen des Elterngelds und den damit vermittelten, kombinierten 
Ungleichheiten in den Dimensionen der Sozialstruktur und des Geschlechts 
halten wir deshalb folgende generelle Tendenz fest: Eine über die Ressource 
Elterngeld finanzierte Elternzeit ist in den letzten Jahren zunehmend attraktiv 
für Väter geworden, allerdings allein in der Form einer kurzen Unterbrechung 
der Erwerbstätigkeit, und das vor allem für mehr und mehr vergleichsweise gut 
verdienende Väter. Dieses zeitlich sehr begrenzte und sozial selektive Interesse 
der Väter an Haus- und Sorgearbeiten lässt offensichtlich bislang die tradierte 
Arbeitsteilung von Müttern und Vätern innerhalb der Familie weitgehend 
intakt. Weder lässt sich ein Rückgang der Elterngeldbeanspruchung von 
Müttern noch eine Reduzierung mütterlicher Bezugszeiten von Elterngeld 
feststellen. Zudem wird deutlich, dass für einen Großteil der Mütter das 
Elterngeld trotz seiner Konzeption als Lohnersatzleistung keine eigenständige 
Existenzsicherung während der Elternzeit erlaubt.

4.	Räumliche Ungleichheiten im Elterngeldbezug

4.1.	 Untersuchungsabsicht

Die oben vorgenommene Analyse des Elterngeldbezugs beruht auf Durch­
schnittswerten, die für die Bundesebene festgehalten und auf dieser Raum­
aggregatebene miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Die damit gegebenen 
Möglichkeiten, allgemeine empirische Trends zu eruieren und auf mögliche 
Zusammenhänge zwischen ihnen hinzudeuten, bringen allerdings zugleich 
die Gefahren der Homogenisierung von Mannigfaltigkeiten zu einheitlichen 
Mustern mit fragwürdigem Realitätsgehalt und der Strapazierung der Aus­
sagekraft aggregierter Daten mit sich. Zudem erscheint die Darstellung einer 
generellen, bundesweiten Tendenz in den Wirkungseffekten der Ressource 
Elterngeld vor dem Hintergrund fest etablierter regionaler sozio-ökonomischer 
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Disparitäten in der Bundesrepublik Deutschland einerseits (vgl. dazu 
Mösgen 2008) und des Konstruktionsmechanismus des Elterngelds als 
Lohnersatzleistung andererseits als unvollständig. Insbesondere fehlen 
dadurch Hinweise auf davon abweichende Nutzungsmuster des Elterngelds 
und somit auf divergierende Bearbeitungsmöglichkeiten elterlicher Lebens­
situationen, wie sie in den idealtypischen Unterscheidungen von Repro­
duktionsmodellen von Winker (2015) herausgestellt werden.

Um die genannten Gefahren zu minimieren und die Darstellung einer 
allgemeinen, bundesweiten Tendenz um eine Analyse konkreter Bewälti­
gungsmuster der Reproduktionsarbeitskrise ergänzen zu können, erfolgt 
im nächsten Schritt eine räumlich differenziert angelegte Untersuchung 
der Ungleichheiten in den drei Wirkungsdimensionen des Elterngelds (In­
anspruchnahme, Bezugsdauer, Bezugshöhe) sowie in der Strukturierungs­
dimension Erwerbstätigkeit. Wir konzentrieren uns dabei auf die Frage, 
welche divergierenden Merkmalskombinationen bzw. welche Formen des 
Elterngeldbezugs sich sinnvoll voneinander unterscheiden lassen.

4.2.	 Datengrundlage und Indikatoren

Für diese Analyse ziehen wir eine im Rahmen der Bundeselterngeldstatistik 
bereitgestellte Aufschlüsselung der beendeten Leistungsbezüge des Elterngelds 
für den Geburtsjahrgang 2014 auf Kreisebene heran (vgl. Destatis 2016). Aus 
dieser Statistik lassen sich, wie schon für die Bundesebene, Auskünfte über 
die Erwerbstätigenanteile der Eltern vor der Geburt des Kindes, über die 
Elterngeldquote und die durchschnittliche Bezugshöhe gewinnen (vgl. Kap. 3). 
Zudem werden von uns auch für die Kreisebene (Kreise und kreisfreie Städte) 
aus den Daten des Statistischen Bundesamts die bereits in Kapitel 3.1 erläu­
terten relationalen Kennzahlen generiert, um der ungleichen Geographie des 
Elterngelds nachzugehen: Das Verhältnis von mütterlichen zu väterlichen 
Erwerbstätigkeitsanteilen vor Elterngeldbezug, die Differenz des Elterngeldbe
zugs von Müttern und Vätern sowie der Elterngeld Pay Gap. Für die Wirkungs­
dimension der Bezugsdauer liegen auf Kreisebene allerdings keine Angaben 
für die Mütter vor; ein relationaler Indikator zum Verhältnis mütterlicher zu 
väterlicher Bezugsdauer lässt sich folglich nicht berechnen. Daher gehen in die 
Analyse lediglich die Angaben zur väterlichen Bezugsdauer des Elterngelds ein.

4.3.	 Analyseverfahren

Zur Analyse und Typisierung der verräumlichten Ungleichheiten in den drei 
Wirkungsdimensionen des Elterngelds und der Strukturierungsdimension 
der Erwerbstätigkeit greifen wir auf ein clusteranalytisches Verfahren zurück. 
Clusteranalytische Verfahren der Statistik sind Muster erkennende, gruppieren­
de Verfahren. Sie ermöglichen es, eine große Zahl an Untersuchungsobjekten 
(hier: die 402 Kreise und kreisfreien Städte) über eine Vielzahl an Merkmalen 
hinweg auf ähnliche Merkmalsausprägungen hin zu untersuchen und in 
möglichst homogene Gruppen, die sogenannten Cluster, zusammenzufassen. 
Gegeneinander wiederum sollen die Cluster möglichst verschieden sein. 

Als Sortierungs- bzw. Zuordnungsstrategie greift dabei inhaltlich 
betrachtet die Idee, die je spezifische Kombination bzw. das Set an 
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Merkmalsausprägungen für jedes Untersuchungsobjekt mit den Kombina­
tionen bzw. Sets zusammenzuführen, die ihm am ähnlichsten sind, sowie 
von jenen zu trennen, die ihm am unähnlichsten sind. Mathematisch-statis­
tisch umgesetzt wird diese Idee in den so genannten hierarchisch-agglo­
merativ verfahrenden Clusteranalysen in drei Schritten (vgl. Wiedenbeck/
Züll 2010: 529ff.):
1.	 Zunächst wird auf der Basis eines gewählten Distanzmaßes der Abstand 

zwischen den Sets von je zwei Untersuchungsobjekten berechnet. So 
wird für jedes Kreispaar ein Distanzwert bestimmt. Die Distanzwerte 
wiederum werden als numerischer Ausdruck der (Un)Ähnlichkeit inter­
pretiert: Je geringer der errechnete Distanzwert zwischen zwei Kreisen 
ausfällt, desto ähnlicher, je größer der Wert, desto unähnlicher sind sie.

2.	 In einem zweiten Schritt wird auf Grundlage der errechneten Distanzen die 
Gruppierung (das Clustern) der Untersuchungsobjekte vorgenommen. 
Dabei werden sukzessive entweder jene Kreise zusammengeführt, deren 
Distanzwerte am geringsten sind oder, wie im sogenannten Ward-
Verfahren, jene Kreise zusammengeführt, deren Vereinigung die Streu­
ung der Merkmalswerte innerhalb der Cluster möglichst gering hält.

3.	 Die fortschreitende, aufeinander aufbauende Zusammenführung der 
Kreise zu Clustern mündet letztlich in einer Vereinigung aller Cluster in 
einem einzigen Cluster. Entlang der Vielzahl der Fusionsschritte muss 
daher schließlich drittens eine Schwelle bestimmt werden, an der die 
Zusammenführung der Kreise abgebrochen werden soll, sodass die 
Gruppierung noch weitgehend in sich homogene Cluster garantiert, 
die ClusterAnzahl aber zugleich schon inhaltlich interpretierbar und 
graphisch darstellbar ist. Einen Orientierungspunkt zur Bestimmung 
der Cluster-Anzahl gibt die Zuordnungsübersicht, eine Tabelle der 
Fusionsschritte, die eine Kontrolle der Zunahme der Distanzen erlaubt.

Für die Durchführung der Clusteranalyse über die oben genannten Merkmale 
des Elterngeldbezugs gehen wir wie bei Wiedenbeck/Züll (2010: 541ff.) 
skizziert vor. Als Distanzmaß wählen wir (1) die quadrierte euklidische Dis­
tanz. Mit ihr wird die Distanz zweier Objekte als die Summe der quadrier­
ten Differenzen der Variablenwerte berechnet. Das Clustern der Kreise (2) 
erfolgt nach dem Ward-Verfahren. Aufgrund des verstärkten Anstiegs der 
Fusionswerte, das heißt der erhöhten internen Heterogenität der Cluster, ab 
dem 397. Fusionsschritt wird die Clusterung vor dieser Stelle abgebrochen 
und eine Anzahl von sechs Clustern festgelegt (3) (vgl. Tabelle  2).

Dieses Ergebnis der hierarchischen Clusteranalyse lässt sich mit Hilfe der 
Clusterzentrenanalyse nach K-Means optimieren. Sie setzt eine Festlegung 
der Clusterzahl und anfänglicher Clusterzentren voraus. Als Anfangswerte 
dienen hierfür die mit der Ward-Methode zuvor ermittelte Anzahl von sechs 
Clustern sowie deren Mittelpunkte. Das Zuordnungskriterium von K-Means 
entspricht dem der Ward-Methode. Im Unterschied zur hierarchischen 
Clusteranalyse, bei der einmal vorgenommene Clusterzuordnungen unver­
änderbar sind, wird bei der K-Means-Analyse die Zuordnung der Kreise und 
kreisfreien Städte zu den Clustern in einem iterativen Verfahren optimiert. 
Die interne Homogenität der Cluster ebenso wie die Heterogenität der Cluster 
gegeneinander nimmt so weiter zu (vgl. Wiedenbeck/Züll 2010: 532ff.). 
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Das Ergebnis der K-Means-Analyse zeigt nur eine geringe Verschiebung 
der Clustermittelwerte. Dagegen haben sich die Clustergrößen, also die Anzahl 
der Kreise pro Cluster, etwas angenähert. Insgesamt erweist sich somit das 
Ergebnis der Clusteranalyse als statistisch stabil. Die auf diese Weise ermit­
telten sechs Cluster von Kreisen und kreisfreien Städten hinsichtlich der oben 
diskutierten sieben Indikatoren des Elterngeldbezugs werden im folgenden 
Unterkapitel vorgestellt und diskutiert.

4.4.	 Ergebnisinterpretation

In Abbildung 1 ist das Ergebnis der durchgeführten Clusteranalyse für die 
402 Kreise und kreisfreien Städte der Bundesrepublik verortet; Tabelle 3 
zeigt die Clustermittelwerte der einzelnen untersuchten Merkmale und ih­
re Abweichungen von den Durchschnittswerten aller Kreise[7]. Ein Blick 
auf die Karte und ein kontrastierender Vergleich der Clustermittelwerte 
ermöglichen eine generalisierende Ausdeutung der ungleichen Geographie 
des Elterngelds hinsichtlich insgesamt vier sie bestimmender Tendenzen.

Eine erste Tendenz drückt sich in Cluster IV (n = 92; 22,9 Prozent aller 
Kreise) aus. In diesen Kreisen weichen die Werte der gewählten sieben 
Indikatoren in den vier Untersuchungsdimensionen zum Elterngeldbezug 
nicht bzw. nur sehr gering von den oben bilanzierten bundesweiten Trends ab. 
Formal betrachtet kann das Cluster also als ‚Durchschnittscluster‘ bezeichnet 
werden. Inhaltlich betrachtet beschreiben diese Durchschnittswerte die in 
Kapitel 3 bilanzierte, allgemeine Tendenz. Räumlich betrachtet umfasst 
das Cluster überwiegend Landkreise, die bis auf wenige Ausnahmen in den 
westdeutschen Bundesländern liegen.

Im Rückgriff auf die von Winker formulierte Typologie von Reproduk
tionsmodellen (vgl. Kapitel 2.4) möchten wir die in Cluster IV ausgedrückte 
Tendenz dem „paarzentrierten“ Modell der Reproduktion zuordnen: Mit ihm 
„meistern die Menschen den Spagat zwischen Beruf und Familie meist durch 
eine Vollzeitarbeit des Manns in Verbindung mit einer Teilzeitarbeit der 
Frau“ (Winker 2015: 145). Sie halten damit „einen mittleren Lebensstandard 
aufrecht“ (ebd.), zugleich ist die familieninterne Arbeitsteilung nach wie vor 
stark durch eine Doppelbelastung der Frau geprägt.

Zuordnungsübersicht

Fusionsschritt Koeffizienten Differenz der 
Koeffizienten

Clusterzahl

392 753,05 39,28 10

393 794,29 41,24 9

394 841,63 47,34 8

395 897,30 55,67 7

396 966,25 68,96 6

397 1080,69 114,43 5

398 1201,53 120,84 4

399 1457,75 256,22 3

400 1789,91 332,15 2

401 2807,00 1017,09 1

Tab. 2	 Fusionsschritte 
der hierarchischen 
Clusteranalyse
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Ein zweite Tendenz zeigt sich in den Clustern I (n = 19; 4,7 Prozent), II 
(n = 52; 12,9 Prozent) und III (n = 59; 14,7 Prozent). In diesen drei Clustern 
signalisiert das Nutzungs- und Wirkungsmuster der Ressource Elterngeld 
eine vergleichsweise prekärere sozioökonomische Situation, die mit einem 
verstärkten Festhalten an einem traditionellen Geschlechterarrangement 
einherzugehen scheint. Denn in diesen drei Clustern weichen die Cluster­
mittelwerte zum Elterngeldbezug zwar in Hinblick auf die väterliche Bezugs­
dauer positiv, hinsichtlich der generellen Inanspruchnahme des Elterngelds, 
des Anteils der Erwerbstätigen vor Elterngeldbezug und der allgemeinen 
Elterngeldhöhe allerdings negativ von den bundesweiten Durchschnittswer­
ten ab. Die Cluster sind also (in unterschiedlicher Stärke) durch einen unter­
durchschnittlichen Elterngeldbezug insgesamt und durch einen geringeren 
Anteil an Vätern am Elterngeldbezug zu charakterisieren. Zudem ziehen 
vergleichsweise (sehr) geringe Erwerbstätigenquoten vor Geburt (sehr) 
niedrige Elterngeldbezüge nach sich; das gilt insbesondere für Mütter.

Darüber hinaus deuten die negativen Abweichungswerte von den Ge­
samtdurchschnitten aller drei in die Analyse eingegangen relationalen Indi­
katoren, die das Geschlechterverhältnis im Elterngeldbezug ausdrücken (die 
Differenz mütterlicher und väterlicher Elterngeldquote, die Differenz in der 
geschlechtsbezogenen Elterngeldhöhe sowie die Chance auf eine Erwerbs­
tätigkeit der Mütter vor Elterngeldbezug), auf gegenüber den Durchschnitts­
trends noch verstärkten Asymmetrien zwischen den Geschlechtern hin. Das 
gilt jedenfalls für die Cluster I und II. In Cluster III entspricht der Mittelwert 
für die Relation der vor Elterngeld erwerbstätigen Mütter zu Vätern dagegen 
dem Gesamtmittelwert. Der mittlere Elterngeld Pay Gap in diesem Cluster 
fällt zudem nicht höher, sondern deutlich geringer aus als der allgemeine 
Durchschnitt.

In seiner in Cluster I repräsentierten Extremform artikuliert sich die an­
gedeutete Tendenz eines über die Ressource Elterngeld vermittelten Gleich­
klangs von sozioökonomischer Deprivation und traditionellem Geschlech­
terarrangement als eine urbane Problematik: Das Cluster umfasst nahezu 

Cluster
Merkmal

I  
(n=19)

II  
(n=52)

III  
(n=59)

IV  
(n=92)

V  
(n=112)

VI  
(n=68) alle Kreise

Elterngeldquote gesamt 115,0 – – 120,9 – – 121,6 – 129,8 o 139,3 + 135,6 + 130,4

Differenz Elterngeldquote  
Mütter zu Väter [%]

75,2 + + 72,5 + + 67,2 + 64,8 o 54,9 – – 58,3 – 62,8

Durchschnittliche Bezugs
dauer des Elterngelds von 
Vätern [Monate]

4,1 + + + 3,2 + 3,4 + 2,9 – 2,7 – 2,8 – 3,0

Durchschnittliche monat
liche Elterngeldhöhe [€]

676,1 – – 757,4 – 769,5 – 847,1 o 930,9 + + 799,4 – 831,3

Elterngeld Pay Gap [%] 45,2 + + 44,2 + + 34,9 – 41,0 + 38,2 o 27,1 – – 37,6

Erwerbstätigkeit vor dem 
Elterngeldbezug [%]

57,7 – – – 67,9 – – 72,5 – 74,6 o 80,0 + 80,5 + 75,1

Relation erwerbstätige  
Mütter zu Väter [%]

61,1 – – – 69,0 – – 76,7 o 74,7 – 79,2 + 85,5 + + 76,7

Die Symbole stellen die Abweichung vom Durchschnitt (Standardabweichung) über alle Kreise dar und generalisieren damit die 
Clustermittelwerte für eine übersichtlichere Erfassung der Clustereigenschaften: 
o weniger als 0,3  |  +/– mindestens 0,3  |  + +/– – mindestens 1  |  + + +/– – – mindestens 2

Tab. 3	 Charakteristika 
der Cluster des Eltern
geldbezugs (Daten: 
Destatis 2016, eigene 
Berechnungen)
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ausschließlich kreisfreie Städte (und lediglich zwei Landkreise), die zudem 
vollständig in den alten Bundesländern zu verorten sind und mit einer ge­
wissen Konzentration in den deindustrialisierten Zonen des Ruhrgebiets 
liegen. Auch in seiner demgegenüber nur etwas abgeschwächten, in Cluster 
II gefassten, Variante macht sich diese Tendenz räumlich betrachtet aus­
schließlich in den westdeutschen Bundesländern geltend, schwerpunktmäßig 
im Westen und Norden der Bundesrepublik. In Gegensatz zu Cluster I sind in 

Abb. 1	Räumliche 
Ungleichheiten im 
Elterngeldbezug 
(Daten: Destatis 2016, 
eigene Berechnungen; 
Kartengrundlage: BKG 
2017)
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Cluster II allerdings vorwiegend Landkreise und nur wenige kreisfreie Städte 
vertreten. Die in Cluster III ausgedrückte, stark abgeschwächte Variante der 
Tendenz wiederum umfasst nicht nur Kreise aus den alten, sondern auch 
(und vor allem) solche aus den neuen Bundesländern sowie kreisfreie Städte 
und Landkreise. Der Cluster erstreckt sich über den Norden, die Mitte und 
den Westen der Bundesrepublik, während er in Sachsen, Thüringen (bis auf 
einen Kreis), Baden-Württemberg und Bayern nicht vertreten ist.

Zumindest in seiner in Cluster I repräsentierten Extremform verweist 
unseres Erachtens die hier angesprochene Tendenz auf solche Varianten 
der Familienorganisation, die Winker als „subsistenzorientiert“ und 
„prekär“ einordnet. Beide Varianten verweisen auf ein sehr niedriges Er­
werbseinkommen durch zumeist nur einen (in der Regel männlichen) 
Erwerbstätigen (prekäres Modell) oder durch eine Abhängigkeit der Fami­
lie (subsistenzorientiertes Modell) von staatlichen Leistungen der Grund­
sicherung. Familien in diesen Lebenslagen finden in der familienpolitisch 
bereitgestellten Ressource Elterngeld keine finanzielle Unterstützung.

Als dritte Tendenz manifestieren  sich in Cluster V (n = 112; 27,9 Pro­
zent) dagegen besonders die mit der Einführung der Ressource Elterngeld 
angestrebten Modernisierungsabsichten bei der Organisation der Repro­
duktionsarbeit, aber auch das (bisherige) Ausbleiben von Modernisierungs­
erfolgen. Denn einerseits gilt für die dort zusammengefassten Kreise und 
kreisfreien Städte, dass die Clustermittelwerte für die Wirkungsdimension 
der Inanspruchnahme sowie für die Frage nach der Erwerbstätigkeit vor 
Elterngeldbezug positiv von den allgemeinen Durchschnittswerten ab­
weichen. Ihnen ist darauf bezogen auch eine geringere Asymmetrie zwischen 
Elterngeld beziehenden Müttern und Vätern gemeinsam. 

Damit zielt die in Cluster V artikulierte Tendenz unseres Erachtens zwar 
auf die von Winker als „ökonomisiertes“ Modell der Reproduktion vorge­
stellte Variante der Familienorganisation. Mit ihr verfolgen beide Eltern „in 
Vollzeit konsequent ihre beruflichen Karrieren“ (Winker 2015: 149), was 
ein hohes Familieneinkommen garantiert. Allerdings sind den Kreisen des 
Clusters negative Abweichungswerte gegenüber dem Gesamtmittelwert für 
die väterliche Bezugsdauer des Elterngelds gemeinsam: Väter nehmen dort 
im Durchschnitt nur knapp drei Monate lang Elterngeld in Anspruch. Zudem 
verzeichnen die Kreise zwar vergleichsweise hohe Erwerbstätigenquoten 
von Vätern und Müttern vor Elterngeldbezug und hohe Elterngeldbeträge, 
gleichwohl liegt der Elterngeld Pay Gap im Durchschnitt. Beide Aspekte – die 
sehr kurzen väterlichen Bezugszeiten und die Differenz zwischen mütter
lichen und väterlichen Elterngeldbezügen – verweisen eher auf das oben 
genannte „paarzentrierte“ Modell der Reproduktion. Abbildung 1 zeigt eine 
ausgeprägte Dominanz des Clusters V in Bayern, wobei er in allen westlichen 
Bundesländern vertreten ist, nicht dagegen in den östlichen Bundesländern.

Eine vierte Tendenz zu einem egalitären Geschlechterarrangement lässt 
sich in Ansätzen allenfalls für das Nutzungs- und Wirkungsmuster der Res­
source Elterngeld behaupten, das die in Cluster VI (n = 68; 16,9 Prozent) 
vereinten Kreise zusammenfasst. In diesem Cluster sind solche Kreise grup­
piert, in denen zum einen – ähnlich Cluster V – ebenfalls überdurchschnitt­
lich viele Väter Elterngeld in Anspruch nehmen, zugleich aber die mittlere 
väterliche Bezugsdauer unterdurchschnittlich ausfällt. Zudem – und anders 
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als in Cluster V – fällt in den in Cluster VI gruppierten Kreisen die mütterliche 
Erwerbstätigkeit im Vergleich aller Cluster sehr hoch, der Elterngeld Pay Gap 
mit Abstand am geringsten aus. Zumindest in Hinblick auf die materielle 
Dimension des Elterngeldbezugs kann für diesen Cluster deshalb von der 
geringsten Geschlechterasymmetrie gesprochen werden, was in Hinblick auf 
die Typologie von Winker an das Versprechen eines „ökonomisierten“ Repro­
duktionsmodells mit zwei in Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen erinnert. Die 
Elterngeldbeträge selbst allerdings bleiben trotz hoher Erwerbstätigenquote 
auf vergleichsweise niedrigem Niveau – ein Hinweis auf eher niedrige, dem 
„prekären“ Modell entsprechende Erwerbseinkommen. 

Räumliche Schwerpunkte dieses Clusters sind die ostdeutschen Bundes­
länder Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Einige Kreise liegen aber auch 
in den anderen ost- sowie in westdeutschen Bundesländern.

5.	Regionale Differenzierungen des Elterngelds und die 
Perpetuierung gesellschaftlicher Ungleichheit

Die staatlich bereitgestellte Ressource Elterngeld wird nicht von allen Eltern 
in gleichem Umfang in Anspruch genommen, nicht von allen Eltern für 
eine gleich lange Bezugsdauer bezogen und nicht für alle Eltern in gleicher 
Höhe ausgezahlt. Stattdessen sind ungleiche Wirkungseffekte in den zen
tralen Wirkungsdimensionen der Inanspruchnahme, der Bezugsdauer 
und der Anspruchshöhe des Elterngelds zu beobachten – und damit, so 
darf geschlussfolgert werden, ungleiche Wohlfahrtschancen während der 
Elternschaft und ungleiche Bewältigungsmöglichkeiten der damit einher­
gehenden Sorgeaufgaben gegeben.

Vor dem Hintergrund der erwerbseinkommenszentrierten, hohe Einkom­
men positiv und geringe Einkommen negativ privilegierenden Programm­
struktur des Elterngelds reflektieren diese Ungleichheiten etablierte Muster 
gesellschaftlicher Ungleichheit: Ungleichheitseffekte des Elterngelds in den 
einzelnen Wirkungsdimensionen sind entlang der Bundeselterngeldstatistik 
sowohl in Hinblick auf unterschiedliche, einkommensabhängige soziale Lagen 
(also für den Untersuchungsaspekt Sozialstruktur) als auch entlang von Diver­
genzen zwischen Müttern und Vätern (also für den Untersuchungsaspekt 
Geschlecht), vor allem aber in Bezug auf die Kombination beider Aspekte 
festzuhalten: Über das Elterngeld vermittelt sich zum einen die Reproduktion 
der stark vergeschlechtlichten Einkommens- bzw. Sozialstruktur. Zugleich 
tangiert sie (jedenfalls bislang) wenig die traditionelle Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern. Die auf ein clusteranalytisches Verfahren gestützte 
Betrachtung der Kennzahlen zu den einzelnen Wirkungsdimensionen des 
Elterngelds auf kleinräumiger Maßstabsebene verdeutlicht diese allgemeinen 
Befunde in konkreteren Ausgestaltungen als regionale Unterschiede. 

Die von uns identifizierten sechs Cluster des Elterngeldbezugs ste­
hen gegenstandsbezogen für unterschiedliche Kombinationen der Inan­
spruchnahme, Dauer und Höhe des Elterngelds, zu denen Eltern vor dem 
Hintergrund ihrer divergierenden sozio-ökonomischen Situationen und 
des darauf bezogenen Anreizmodells des Elterngelds ermuntert bzw. ge­
nötigt werden. Die vier an diesen Clustern abgelesenen unterschiedlichen 
Nutzungsmuster der Ressource Elterngeld lassen sich mit Hilfe von Winkers 
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idealtypischer Unterscheidung von familiären Reproduktionsmodellen als 
„ökonomisierte“, „paarzentrierte“, „prekäre“ und „subsistenzorientierte“ 
Bewältigungsformen kinderbezogener Sorgearbeiten verstehen bzw. dazwi­
schen verorten. 

Das räumliche Variationsmuster dieser ungleichen Bewältigungsformen 
wiederum verdeutlicht unseres Erachtens zum einen noch einmal den sozio-
ökonomischen Bias, der die Verfügungsmöglichkeiten über die Ressource 
Elterngeld sowohl in seiner allgemeinen wie in seiner vergeschlechtlichten 
Form durchzieht. Zum anderen lässt sie die von Siebel befürchtete „Spaltung 
innerhalb des Reproduktionsbereichs“ zumindest auf der Ebene des Regional­
vergleichs ansatzweise sichtbar werden. Im Regionalvergleich deutet sich 
an, dass etwa die von der Einführung des Elterngelds nicht profitierende, 
weil mit sehr niedrigen oder ohne Erwerbseinkommen ausgestattete und 
deshalb „subsistenzorientiert“ auf die staatliche Grundsicherung ange­
wiesene, familiäre Bewältigungsstrategie gerade für solche Städte nachzu­
weisen ist, die von dem Prozess der Deindustrialisierung besonders betroffen 
waren bzw. sind. Eine Verortung der von der Einführung des Elterngelds 
profitierenden, weil vergleichsweise gut verdienenden, Familienkonstella
tionen dagegen verweist hauptsächlich auf Kreise im Bundesland Bayern, 
bringt also vermutlich hohe Erwerbsquoten und ein hohes Lohnniveau, somit 
wahrscheinlich das traditionelle sozio-ökonomische Nord-Süd-Gefälle der 
Bundesrepublik zum Ausdruck. Dass demgegenüber eine Kombination aus 
vergleichsweise niedrigen, aber zwischen Vätern und Müttern weniger stark 
divergierenden Elterngeldbezügen vor allem für Kreise in ostdeutschen 
Bundesländern zu vermerken ist, kann vor dem Hintergrund eines generell 
niedrigeren Lohnniveaus und einer allgemein höheren Frauenerwerbstätigkeit 
in Ost- gegenüber Westdeutschland nicht verwundern.

So einleuchtend solche Überlegungen auch und gerade unter Berücksich­
tigung der Funktionsweise des Elterngelds sind: Für eine an die in diesem 
Beitrag geleistete Aufdeckung und Beschreibung der mit der Ressource 
Elterngeld ein- bzw. fortgeführten ungleichen Bewältigungsmodalitäten von 
Elternschaft anknüpfende Erklärung der identifizierten Cluster und ihrer 
räumlichen Strukturen wären die erklärenden Variablen noch zu bestimmen 
und ihr jeweiliger Einfluss zu untersuchen.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass Merkmalskombinationen, die für 
eine räumliche Aggregatebene festgehalten werden, nicht den tatsächli­
chen Handlungs- und Verhaltensmustern von Einzelnen entsprechen 
müssen. Im Gegenteil kann ihre Identifikation auf der Aggregatebene auf 
einen ökologischen Fehlschluss (vgl. dazu Robinson 1950) hinauslaufen. 
Insbesondere bei zwei Ergebnissen unserer räumlich orientierten Analyse 
scheint es uns in diesem Zusammenhang lohnenswert, sie im Rahmen ei­
ner Analyse von Individualdaten weiter zu verfolgen: Zum einen ist die auf 
Aggregatebene sich abzeichnende, am Cluster I beschriebene Beziehung 
zwischen sozio-ökonomischer Deprivation, einem prinzipiell traditionellen 
Geschlechterarrangement und einer vergleichsweise langen väterlichen 
Bezugsdauer des Elterngelds zu überprüfen. Zum anderen ist der auf Aggre­
gatebene deutlich werdenden Leerstelle einer sowohl in materieller als auch 
in geschlechterpolitischer Hinsicht gelingenden Modernisierung der Fa­
milienorganisation nachzugehen. Denn beide Aspekte konterkarieren die 
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angedachten Wirkungseffekte des Elterngelds. Sie lassen die Einführung der 
Ressource Elterngeld und den damit verbundenen familienpolitischen Para­
digmenwechsel nicht nur in Hinblick auf seine Fortschreibung gesellschaft­
licher Ungleichheit, sondern auch in Bezug auf die damit selbst verfolgten 
Zwecksetzungen als problematisch erscheinen.

Endnoten

[1]	 Wir beziehen uns auf das BEEG in der Fassung vom 27.1.2015.
[2]	 Unsere Skizze der Programmstruktur des Elterngelds beschränkt sich auf dessen Basisprin­

zipien. Für eine ausführliche Darstellung der diversen Modalitäten und Modifikationen 
des Elterngelds, die auch die jüngste Reform und Erweiterung um das „ElterngeldPlus“ 
(also um die Möglichkeit der Teilzeitarbeit während des Elterngeldbezugs) einbezieht, 
siehe etwa Böttcher/Graue (2016).

[3]	 Diese Übertragung des von Kuhn (2003 [1969]) geprägten Begriffs der Wissenschafts
theorie und -soziologie auf das Feld der Politikbegründung durchzieht die (Selbst-)
Darstellungen aktueller Familienpolitik, siehe etwa Bertram/Deuflhard (2013), Mayer/
Rösler (2013), Ostner (2006). Der Begriff wird in diesem Zusammenhang aller­
dings selten spezifiziert. Eine Definition bieten Henninger/Wimbauer/Dombrowski 
(2008: 102); sie unterscheiden „Wandlungsprozesse innerhalb einer Policy“ von einem 
„Wandel der Instrumente“ und einem „Wandel der Politikziele“ (ebd.). Letzteres wird 
als Paradigmenwechsel verstanden.

[4]	 Wir danken dem Statistischen Bundesamt für die Bereitstellung der Daten als Excel-Datei.
[5]	 Die Bundeselterngeldstatistik gibt die Elterngeldquote der Väter, nicht die der Mütter an.
[6]	 Vgl. dazu die Anmerkungen des Statistischen Bundesamts zur Frage „Wie wird der Gender 

Pay Gap erhoben und berechnet?“ unter https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/
GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/FAQ/GenderPayGap.html (letzter 
Zugriff am 25.9.2017).

[7]	 Abweichungen der Durchschnittswerte aller Kreise in Tabelle 3 von den Werten in Tabelle 
1 erklären sich dadurch, dass die Bundeselterngeldstatistik auf den Elterngeldbezügen 
selbst basiert, während für die Clusteranalyse Aggregatdaten auf Kreisebene verwendet 
wurden.

Autor_innen

Jan Kemper ist Sozialwissenschaftler. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten der 
Stadtsoziologie und den Methoden der empirischen Sozialforschung.
kemper@geo.uni-frankfurt.de

Andrea Mösgen ist Geographin und beschäftigt sich mit urbanen Ungleichheiten und Wohnen, 
speziell Gentrifizierung, sowie mit GIS-gestützter Sozialraumanalyse.
moesgen@geo.uni-frankfurt.de

Literatur

Althusser, Louis (2012): Über die Reproduktion. Ideologie und ideologische Staatsapparate. 
2. Halbband. Hamburg: VSA.

Bertram, Hans / Deuflhard, Carolin (2013): Das einkommensabhängige Elterngeld als 
Element einer nachhaltigen Familienpolitik. In: Zeitschrift für Familienforschung 25/2, 
154–172.

BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017): Verwaltungsgebiete 1:2.500.000, 
Stand 01.01.2016. GeoBasis-DE. http://www.bkg.bund.de (letzter Zugriff am 15.6.2017).

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/FAQ/GenderPayGap.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/FAQ/GenderPayGap.html


66       2017, Band 5, Heft 3s u b \ u r b a n

BMF – Bundesministerium der Finanzen (2016): Bundeshaushaltsplan 2017. Einzelplan 17: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. https://www.bundes­
haushalt-info.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/dokumente/2017/soll/
epl17.pdf (letzter Zugriff am 25.9.2017).

Bock, Stephanie / Heeg, Susanne / Rodenstein, Marianne (1997): Reproduktionsarbeitskrise 
und Stadtstruktur. Zur Entwicklung von Agglomerationsräumen aus feministischer Sicht. 
In: Christine Bauhardt / Ruth Becker (Hg.), Durch die Wand! Feministische Konzepte zur 
Raumentwicklung. Pfaffenweiler: Centaurus, 33–52.

Böttcher, Inge / Graue, Bettina (2016): Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Basiskom­
mentar zum BEEG. Frankfurt am Main: Bund Verlag.

Bujard, Martin (2013): Die fünf Ziele des Elterngelds im Spannungsfeld von Politik, Medien 
und Wissenschaft. In: Zeitschrift für Familienforschung 25/2, 132–153.

Daly, Mary / Lewis, Jane (2000): The concept of social care and the analysis of contem­
porary welfare states. In: The British Journal of Sociology 51/2, 281–298.

Destatis – Statistisches Bundesamt (2011-2016): Öffentliche Sozialleistungen. Statistik zum 
Elterngeld. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.

Destatis – Statistisches Bundesamt (2016): Elterngeld für Geburten 2014 nach Kreisen. 
Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.

Farahat, Anuscheh / Janczyk, Stefanie / Mängel, Annett / Schönig, Barbara (2006): Exklu­
sive Emanzipation. Zur Frauen- und Familienpolitik der großen Koalition. In: Blätter für 
deutsche und internationale Politik 51/8, 985–994.

Geißler, Rainer (1996): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung 
mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Geyer, Johannes / Haan, Peter / Spieß, C. Katharina / Wrohlich, Katharina (2013): Das 
Elterngeld und seine Wirkungen auf das Haushaltseinkommen junger Familien und die 
Erwerbstätigkeit von Müttern. In: Zeitschrift für Familienforschung 25/2, 193–211.

Henninger, Annette / Wimbauer, Christine / Dombrowski, Rosine (2008): Geschlechter­
gleichheit oder „exklusive Emanzipation“? Ungleichheitssoziologische Implikationen der 
aktuellen familienpolitischen Reformen. In: Berliner Journal für Soziologie 18/1, 99–128.

Kuhn, Thomas S. (2003 [1969]): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp.

Leitner, Sigrid (2017): De-Familisierung im Adult Worker Model: Wo bleibt die Sorgearbeit? 
In: Widersprüche 37/144, 55–66.

Leitner, Sigrid / Ostner, Ilona / Schratzenstaller, Margit (2004): Einleitung: Was 
kommt nach dem Ernährermodell? Sozialpolitik zwischen Re-Kommodifizierung und 
Re-Familisierung. In: Sigrid Leitner / Ilona Ostner / Margit Schratzenstaller (Hg.), 
Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis im Umbruch. Was kommt nach dem Ernäh­
rermodell? Wiesbaden: VS, 9-27.

Lewis, Jane (2004): Auf dem Weg zur „Zwei-Erwerbstätigen“-Familie. In: Sigrid Leitner / 
Ilona Ostner / Margit Schratzenstaller (Hg.), Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis 
im Umbruch. Was kommt nach dem Ernährermodell? Wiesbaden: VS Verlag für Sozial­
wissenschaften, 62–84.

Mayer, Tilman / Rösler, Wiebke (2013): Der „Paradigmenwechsel“ zur Einführung des 
Elterngeldes und seine Fehlkonstruktionen. In: Zeitschrift für Familienforschung 25/2, 
173-191.

Menke, Katrin (2017): Eltern als „Wirtschaftssubjekte“? Die selektiven Folgen einer 
ökonomisierten Familienpolitik auf die Wahlfreiheit von Müttern und Vätern. In: Annette 
von Alemann / Sandra Beaufaÿs / Beate Kortendiek (Hg.), Alte neue Ungleichheiten? 
Auflösungen und Neukonfigurationen von Erwerbs- und Familiensphäre. Opladen u. a.: 
Verlag Barbara Budrich, 42–58.

Mösgen, Andrea (2008): Regionalentwicklung in Deutschland und ihre Determinanten. 
Berlin u. a.: LIT.

Nave-Herz, Rosemarie (2014): Der Wandel der Familie zum spezialisierten gesellschaftlichen 
System im Zuge der allgemeinen gesellschaftlichen Differenzierung der Gesellschaft. In: 
Rosemarie Nave-Herz (Hg.), Familiensoziologie. Ein Lehr- und Übungsbuch. München: 
Oldenbourg, 1-26.

Nowak, Jörg (2009): Geschlechterpolitik und Klassenherrschaft. Eine Integration marxis­
tischer und feministischer Staatstheorien. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Ostner, Ilona (2006): Paradigmenwechsel in der (west)deutschen Familienpolitik. In: 
Peter A. Berger / Heike Kahlert (Hg.), Der demographische Wandel. Chancen für die 
Neuordnung der Geschlechterverhältnisse. Frankfurt am Main u. a.: Campus, 165–199.



Kemper / Mösgen﻿﻿﻿ 67

Reimer, Thordis (2013): Elterngeld. Analyse der Wirkungen. Wiesbaden: Springer VS.
Reimer, Thordis / Andernach, Björn (2015): Aktivierte Väter durch Elterngeld? Eine Unter­

suchung des Zusammenhangs von väterlicher Elterngeldnutzung und ihren Kinderbe­
treuungszeiten. In: Stephan Lessenich (Hg.), Routinen der Krise – Krise der Routinen. 
Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier 
2014, 280–302.

Robinson, William S. (1950): Ecological correlations and the behavior of individuals. In: 
American Sociological Review 15/3, 351–357.

Siebel, Walter (2012): Stadt und soziale Ungleichheit. In: Leviathan 40/3, 462–475.
Smith, David M. (1974): Who Gets What Where, and How. A Welfare Focus for Human 

Geography. In: Geography 59/4, 289–297.
Trappe, Heike (2013): Väter mit Elterngeldbezug. Nichts als ökonomisches Kalkül? In: 

Zeitschrift für Soziologie 42/1, 28–51.
Wiedenbeck, Michael / Züll, Cornelia (2010): Clusteranalyse. In: Christof Wolf / Henning 

Best (Hg.), Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Wiesbaden: VS, 
525–552.

Winker, Gabriele (2015): Überforderte Eltern zwischen Lohn- und Reproduktionsarbeit. 
Neoliberale Familienkonstruktionen ohne Zukunft. In: Z. Zeitschrift für marxistische 
Erneuerung 103, 141–149.

The Unequal Geography of Parental Benefits. Family policy 
and the reproduction of social inequality

Our article analyses the effects of parental benefits, introduced in Germany 
in 2007, on social equality. We demonstrate that the introduction of 
parental benefits as a family policy resource has transferred income in­
equalities in the sphere of production and employment to the reproductive 
and family sphere. Thus, at least up until now, parental benefits have not 
contributed to the envisaged elimination of the asymmetrical division of 
(paid) employment and (non-paid) care work between parents. Instead, 
our spatially-oriented investigation of the dispersion of parental benefits 
illustrates unequal patterns in coping with child-related care work. We 
interpret differentiations between available parenting options – which 
becomes evident through analyzing the geography of parental benefits – 
as an expression of the tendency toward growing social divisions in the 
reproductive sphere, which was imposed by incorporating parental benefits 
into family policy.




